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 I. Rechtsvorschriften

Auf Grund des Art. 26 Abs. 1 des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswe-
sen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Mai 2000 (GVBl S. 414, ber. S. 632, BayRS
2230-1-1-UK), zuletzt geändert durch Gesetz vom
20. Juli 2011 (GVBl S. 313), erlässt das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus folgende 
Verordnung:

§ 1

Änderung der Schulerrichtungsverordnung

Die Verordnung über die Errichtung staat-
licher Schulen (Schulerrichtungsverordnung –
SchErrichtV) vom 14. März 2008 (GVBl S. 96, BayRS  
2230-1-1-5-UK), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 6. September 2010 (GVBl S. 701), wird wie folgt 
geändert:

1. Anlage 7 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende neue Nr. 7.6 eingefügt:

„7.6 Staatliche Berufsoberschule Lindau 
  (Bodensee) (Ausbildungsrichtung 
Technik und Wirtschaft)12)“.

b) Die bisherigen Nrn. 7.6 und 7.7 werden
Nrn. 7.7 und 7.8.

c) Es wird folgende Fußnote 12 eingefügt:

„12)  Die Schule ist Teil des Staatlichen Berufl i-
chen Schulzentrums Lindau (Bodensee).“

2. In Anlage  11 Nr. 3.4 Spalte 3 werden unter
den Worten „Staatliche Berufsfachschule für
Sozialpfl ege Oberviechtach,“ die Worte „Staat-
liche Wirtschaftsschule Schwandorf in Wackers-
dorf,“ eingefügt.

§ 2

Weitere Änderung der 
Schulerrichtungsverordnung

Die Verordnung über die Errichtung staat-
licher Schulen (Schulerrichtungsverordnung –
SchErrichtV) vom 14. März 2008 (GVBl S. 96,
BayRS 2230-1-1-5-UK), zuletzt geändert durch § 1 
dieser Verordnung, wird wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Anlage 3 Teil 3 tritt vorbehaltlich 
Satz 2 mit Ablauf des 31. Juli 2015 außer 
Kraft. 2Anlage 3 Teil 3 Nrn. 1.1, 1.2, 5.3, 6.1, 
6.2 und 7.1 treten mit Ablauf des 31. Juli 2012 
außer Kraft.“

b) Es wird folgender neuer Abs. 4 eingefügt:

„(4) Anlage 7 Nr. 7.9 tritt hinsichtlich der 
Ausbildungsrichtung Agrarwirtschaft mit 
Ablauf des 31. Juli 2012, Nrn. 2.6 und 2.9
treten mit Ablauf des 31. Juli 2014 außer 
Kraft.

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5; nach den 
Worten „Anlage 11“ werden die Worte
„Nr. 7.5 Spalte 3 tritt hinsichtlich der Ausbil-
dungsrichtung Agrarwirtschaft an der Staat-
lichen Berufsoberschule Neusäß mit Ablauf 
des 31. Juli 2012,“ eingefügt.

d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6.

2. Anlage 3 wird wie folgt geändert:

a) In Teil 1 Nr. 3.13 werden in Spalte 3 die Worte 
„, Staatliche Berufsfachschule für technische 
Assistenten für Informatik Weiden“ gestri-
chen.

b) Teil 3 Nr. 3.2 erhält folgende Fassung:

„3.2 Staatliche Berufs-
fachschule für 
Euro-Manage-
ment-Assistenten 
Waldmünchen

Staatliche Wirt-
schaftsschule 
Waldmünchen“.

3. Anlage 4 wird wie folgt geändert:

a) Teil 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1.2 werden in Spalte 3 die Worte 
„Staatliche Berufsschule Garmisch-Par-
tenkirchen“ eingefügt.

bb) In Nr. 3.2 werden in Spalte 3 die Worte 
„Staatliche Berufsfachschule für Euro-
Management-Assistenten Waldmünchen“ 
eingefügt.

2230-1-1-5-UK

Vierte Verordnung  
zur Änderung der  

Schulerrichtungsverordnung

Vom 14. Oktober 2011Vom 14. Oktober 2011 (GVBl S. 550)
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b) Teil 2 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgende Nr. 3.2 eingefügt:

„3.2 Staatliche Wirt-
schaftsschule 
Schwandorf in 
Wackersdorf

Staatliches 
Berufl iches 
Schulzentrum 
Oskar-von-
Miller Schwan-
dorf“.

bb) Es wird folgende Nr. 5.1 eingefügt:

„5.1 Staatliche Wirt-
schaftsschule 
Nürnberger 
Land in Lauf 
a.d.Pegnitz

Staatliche 
Berufsschule 
Nürnberger 
Land in Lauf 
a.d.Pegnitz“.

cc) In Nr. 7.1 Spalte 2 wird der Klammerzu-
satz „(Bodensee)“ angefügt. 

dd) Es wird folgende Nr. 7.2 angefügt:

„7.2 Staatliche Wirt-
schaftsschule 
Wittelsbacher 
Land Aichach-
Friedberg in 
Pöttmes

Staatliches 
Berufl iches 
Schulzentrum 
Wittelsbacher 
Land Aichach-
Friedberg“.

4. In Anlage 5 Nr. 2.2 Spalte 2 werden nach dem Wort 
„Keramik“ die Worte „und Design“ eingefügt.

5. Anlage 6 wird wie folgt geändert:

a) Im Satz nach Nr. 7.11 werden die Worte 
„Landshut, der Staatlichen Fachoberschule 
Nürnberg und der Staatlichen Fachoberschu-
le Friedberg“ durch die Worte „Landshut und 
der Staatlichen Fachoberschule Nürnberg“ 
ersetzt.

b) In Fußnote 3 werden nach dem Wort „Berufs-
schule“ die Worte „und der Staatlichen Be-
rufsoberschule Regen (Ausbildungsrichtung 
Technik)“ eingefügt.

c) In Fußnote 13 werden nach dem Wort „Markt-
redwitz-Wunsiedel“ die Worte „und der Staat-
lichen Berufsoberschule Marktredwitz (Aus-
bildungsrichtung Technik und Wirtschaft)“ 
eingefügt.

6. Anlage 7 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende neue Nr. 2.6 eingefügt:

„2.6 Staatliche Berufsoberschule Regen 
(Ausbildungsrichtung Technik)13)“.

b) Die bisherigen Nrn. 2.6 und 2.7 werden
Nrn. 2.7 und 2.8.

c) Es wird folgende Nr. 2.9 eingefügt:

„2.9 Staatliche Berufsoberschule Wald-
kirchen (Ausbildungsrichtung Tech-
nik)14)“.

d) Es wird folgende Nr. 4.6 eingefügt:

„4.6 Staatliche Berufsoberschule Markt-
redwitz (Ausbildungsrichtung Tech-
nik und Wirtschaft)15)“.

e) Es wird folgende neue Nr. 7.3 eingefügt:

„7.3 Staatliche Berufsoberschule Fried-
berg (Ausbildungsrichtung Technik 
und Wirtschaft)“.

f) Die bisherigen Nrn. 7.3 bis 7.8 werden
Nrn. 7.4 bis 7.9.

g) Es wird folgende Nr. 7.10 eingefügt:

„7.10 Staatliche Berufsoberschule Neusäß 
(Ausbildungsrichtung Wirtschaft und 
Agrarwirtschaft)16)“.

h) Es werden folgende Fußnoten 13 bis 16 einge-
fügt:

„13)  Die Schule ist organisatorisch mit der ört-
lichen staatlichen Berufsschule und der 
Staatlichen Fachoberschule Regen ver-
bunden.

14)  Die Schule ist Teil des Staatlichen Berufl i-
chen Schulzentrums Waldkirchen.

15)  Die Schule ist organisatorisch mit der 
Staatlichen Berufsschule Marktredwitz-
Wunsiedel und der Staatlichen Fachober-
schule Marktredwitz  verbunden.

16)  Die Schule ist Teil des Staatlichen Berufl i-
chen Schulzentrums Neusäß.“

7. Anlage 8 wird wie folgt geändert:

a) Es werden folgende neue Nr. 1.2 und folgen-
de Nr. 1.3 eingefügt:

„1.2 Staatliche Fachakademie für Sozial-
pädagogik Miesbach1)

 1.3 Staatliche Fachakademie für Sozial-
pädagogik Neuburg a.d.Donau2)“.

b) Die bisherige Nr. 1.2 wird Nr. 1.4; die Fußnote 
„2)“ wird durch die Fußnote „3)“ ersetzt.

c) Es wird folgende neue Fußnote 2 eingefügt:

„2)  Die Schule ist Teil des Staatlichen Be-
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rufl ichen Schulzentrums Neuburg 
a.d.Donau.“

d) Die bisherige Fußnote 2 wird Fußnote 3.

8. Anlage 11 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1.2 Spalte 3 werden unter den Worten 
„Staatliche Fachakademie für Hauswirtschaft 
Miesbach“ die Worte „, Staatliche Fachaka-
demie für Sozialpädagogik Miesbach“ ange-
fügt.

b) In Nr. 1.4 Spalte 3 werden unter den Wor-
ten „Staatliche Fachoberschule Neuburg 
a.d.Donau“ die Worte „, Staatliche Fach-
akademie für Sozialpädagogik Neuburg 
a.d.Donau“ angefügt.

c) In Nr. 2.2 Spalte 3 werden nach den Worten 
„Fachschule (Meisterschule) für Keramik“ die 
Worte „und Design“ eingefügt.

d) In Nr. 2.4 Spalte 3 werden unter den Worten 
„Staatliche Fachoberschule Waldkirchen*“ 
die Worte „, Staatliche Berufsoberschule 
Waldkirchen (Ausbildungsrichtung Tech-
nik)*“ angefügt.

e) In Nr. 7.4 Spalte 3 werden unter den Worten 
„Staatliche Fachoberschule Lindau (Boden-
see)“ die Worte „, Staatliche Berufsoberschu-
le Lindau (Bodensee) (Ausbildungsrichtung 
Technik und Wirtschaft)“ angefügt.

f) In Nr. 7.5 Spalte 3 werden unter den Wor-
ten „Staatliche Fachoberschule Neusäß“ die 
Worte „, Staatliche Berufsoberschule Neusäß 
(Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Agrar-
wirtschaft)“ angefügt.

g) In Nr. 7.7 werden unter den Worten „Staatli-
che Berufsfachschule für Kinderpfl ege Fried-
berg“ die Worte „, Staatliche Wirtschaftsschu-
le Wittelsbacher Land Aichach-Friedberg in 
Pöttmes“ angefügt.

§ 3
 

 Inkrafttreten

1§ 1 dieser Verordnung tritt mit Wirkung vom 
1. August 2010 in Kraft. 2§ 2 tritt mit Wirkung vom 
1. August 2011 in Kraft. 

München, den 14. Oktober 2011

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Dr. Ludwig  S p a e n l e ,  Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Dr. Ludwig S p a e n l e 
Staatsminister
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Auf Grund von § 1 der Verordnung über die Ein-
richtung der staatlichen Behörden (BayRS 200-1-S) 
und Art. 28 Abs. 1 des Bayerischen Lehrerbildungs-
gesetzes (BayLBG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. Dezember 1995 (GVBl 1996 S. 16, ber. 
S. 40, BayRS 2238-1-UK), zuletzt geändert durch § 9 
des Gesetzes vom 23. Juli 2010 (GVBl S. 334), erlässt 
das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus folgende Verordnung:

§1

(1) 1Für die Ausbildung der Studienreferenda-
re für das Lehramt an berufl ichen Schulen wird ein 
Staatliches Studienseminar für das Lehramt an beruf-
lichen Schulen errichtet; es ist dem Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus unmittelbar nachgeordnet, 
das weitere Bestimmungen zu dessen Verwaltung er-
lassen kann. 2Dem Staatlichen  Studienseminar kön-
nen auch weitere Verwaltungsaufgaben übertragen 
werden. 

(2) 1Das Staatliche Studienseminar hat sein en Sitz 
in München und eine Dienststelle in Nürnberg. 2Es 
wird durch einen vom Staatsministerium bestimmten 
Leitenden Seminarvorstand geleitet; dieser ist Dienst-
vorgesetzter der Seminarvorstände sowie der an das 
Studienseminar abgeordneten Lehrkräfte und regelt 
die Organisation des Studienseminars.

§ 2

(1) Dem Staatlichen Studienseminar obliegt in 
Ausführung des Bayerischen Lehrerbildungsgeset-
zes, der Zulassungs- und Ausbildungsordnung für das 
Lehramt an berufl ichen Schulen und der Lehramts-
prüfungsordnung II die Gesamtausbildung der Studi-
enreferendare.

(2) Es nimmt die Fachaufsicht über die Abtei-
lung  IV des Staatsinstituts für die Ausbildung von 
Fachlehrern wahr.

(3) Es wirkt hierfür mit vom Staatsministerium be-
stimmten berufl ichen Schulen (Universitätsschulen) 

bei der Gestaltung der Praxisanteile während der uni-
versitären Lehramtsausbildung zusammen.

§ 3

1Übergeordnete Dienststelle im Sinn der Verwal-
tungsvorschriften zur Bayerischen Haushaltsordnung 
ist die Regierung von Oberbayern. 2Als Amtskasse 
wird die Staatsoberkasse Bayern in Landshut be-
stimmt.

§ 4

§ 3 Abs. 1 der Verordnung über die Errichtung eines 
Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern in 
München in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. 
September 1967 (GVBl S. 449, BayRS 2038-3-4-8-6-UK), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. August 1990 
(GVBl S. 346), wird wie folgt geändert:

1. Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Die Fachaufsicht über die Abteilung IV übt das 
Staatliche Studienseminar für das Lehramt an be-
rufl ichen Schulen aus.“

§ 5

1Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 
2011 in Kraft. 2Mit Ablauf des 31. Juli 2011 tritt die Ver-
ordnung über die Errichtung der Staatlichen Studiense-
minare für das Lehramt an berufl ichen Schulen vom
18.  Juli 1991 (GVBl S. 320, BayRS 2038-3-4-8-1-UK) 
außer Kraft.

München, den 11. November 2011

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Dr. Ludwig  S p a e n l e ,  Staatsminister

2038-3-4-8-1-UK , 2038-3-4-8-6-UK

Verordnung  
über die Errichtung eines Staatlichen  

Studienseminars für das Lehramt an beruflichen Schulen  
(Studienseminarverordnung berufliche Schulen – StuSembSV)

Vom 11. November 2011Vom 11. November 2011 (GVBl S. 578)

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Dr. Ludwig S p a e n l e 
Staatsminister
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Auf Grund von Art. 45 Abs. 2 Satz 4, Art. 89 und 
128 Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl 
S. 414, ber. S. 632, BayRS 2230-1-1- UK), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 20. Juli 2011 (GVBl S. 313), er-
lässt das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus folgende Verordnung:

§ 1

Die Schulordnung für zweijährige Fachakademi-
en (Fachakademieordnung – FakO) vom 31. August 
1984 (GVBl S. 339, BayRS 2236-9-1-4-UK), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 8. August 2006 (GVBl 
S. 716), wird wie folgt geändert:

 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender § 50a eingefügt:

„§ 50a Schulforum“.

b) Es wird folgender § 53a eingefügt:

„§ 53a  Überschulische Zusammenarbeit, 
Bezirksschülersprecher“.

c) In § 65 werden die Worte „Brauwesen und 
Getränketechnik“ durch die Worte „Brau- 
und Getränketechnologie“ ersetzt.

d) §§ 67 und 68 erhalten folgende Fassung:

„§ 67 Ausbildungsrichtung Medizintechnik

  § 68  Ausbildungsrichtung Raum- und Ob-
jektdesign“.

 2. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. Brau- und Getränketechnologie,“.

b) Nrn. 4 und 5 erhalten folgende Fassung:

„4. Medizintechnik,

5. Raum- und Objektdesign,“.

 3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „Brauwesen 
und Getränketechnik“ durch die Worte 
„Brau- und Getränketechnologie“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte „,Staatlich 
geprüfte(r) Produktionsleiter(in) für Brau-
wesen und Getränketechnik‘“ durch die 
Worte „,Staatlich geprüfter Brau- und 
Getränketechnologe/Staatlich geprüfte 
Brau- und Getränketechnologin’“ ersetzt.

b) Abs. 4 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4.

d) Es wird folgender Abs. 5 eingefügt:

„(5) 1Die Fachakademie für Raum- und 
Objektdesign soll die Stu dierenden befähigen, 
Räume zu gestalten, Möbel zu entwerfen und 
Entwürfe konstruktiv durchzuarbeiten. 2Dar-
über hinaus sollen die Studierenden Einsicht 
in dem Stand  der Technik entsprechende Fer-
tigungsmethoden und -technologien gewin-
nen. 3Bei erfolgreichem Abschluss der Ausbil-
dung wird die Berufsbeze ichnung ,Staatlich 
geprüfte(r) Raum- und Objektdesigner(in)’ 
verliehen.“

 4. In § 8 Abs. 4 Satz 2 wird die Zahl „68“ durch die 
Zahl „67“ ersetzt.

 5. In der Überschrift des Ersten Teils Achter Ab-
schnitt erhält der Klammerzusatz folgende Fas-
sung:

„(vgl. Art. 62, 63 und 69 BayEUG)“.

 6. Es wird folgender § 50a eingefügt:

„§ 50a

Schulforum

(1) 1Die Sitzungen des Schulforums sind nicht 
öffentlich. 2Sie sind außer halb  der regelmäßigen 
Unterrichtszeit durchzuführen. 3Die M itglieder 
haben auch nach Beendigung der Mitgliedschaft 
über die ihnen b ei ihrer Tätigkeit bekannt ge-
wordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit 
zu bewahren. 4Dies gilt nicht für Tatsachen, die 
offenkundig sind oder ihrer Natur nach keine r 
Geheimhaltung bedürfen. 5Das Schulforum kann 
zur Behandlung einzelner Tagesordnungspunkte 
Dritte hinzuzieh en.

2236-9-1-4-UK

Siebte Verordnung  
zur Änderung der  

Fachakademieordnung

Vom 19. November 2011Vom 19. November 2011 (GVBl S. 614)
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(2) 1Das Schulforum ist über Art. 69 Abs. 6 
BayEUG hinaus auf Verlangen von  minde sten s 
drei Mitgliedern einzuberufen. 2Es ist beschluss-
fähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß ge-
laden sind und mindest ens die Hälfte der Mit-
glieder anwesend ist. 3Die Beschlüsse werden in 
offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit ge-
fasst. 4§ 49 Abs.  1 und 4 gelten entsprechend; die 
nach Abs. 1 Satz 5 Hinzugezogenen haben das 
R echt, die Niederschrift zu den Tagesordnungs-
punkten einzusehen, zu denen sie hinzugezogen 
wurden.

(3) 1Die Lehrerkonferenz bestimmt die Amts-
dauer der in das Schulforum gewählten Lehrer. 
2Le hrer konferenz und Klassensprecherversamm-
lung können für den Fall der Verhinderung eine 
Re gelung zur Vertretung der von ihnen gewähl-
ten Mitglieder des Schulforums bzw. des Mit-
glieds des Schülerausschusses treffen.“

 7. Es wird folgender § 53a eingefügt:

„§ 53a

Überschulische Zusammenarbeit, 
Bezirksschülersprecher

(1) Die Schülervertretungen und Studieren-
denvertretungen mehrerer Schulen können ge-
meinsam Veranstaltun gen durchführen oder zum 
Austausch von Erfahrungen und zur gemeinsa-
men Aussprache zusammentreten.

(2) 1Für den Erfahrungsaustausch und die Er-
örterung von Wünschen und Anregungen fi ndet 
in der Regel einmal  im  Jahr eine Zusammenkunft 
der Schülersprecher und Sprecher der Studieren-
den mit der Schulaufsichtsbehörde statt. 2Die Ge-
samtleitung bei den Aussprachetagungen hat ein 
Vertreter der Schulaufsichtsbehörde.

(3) 1Die Bezirksschü lersprecher und deren 
Stellvertreter werden jeweils für ein Schuljahr 
gewählt. 2Über das Wah lver fahren entscheiden 
die Schülersprecher und Sprecher der Studieren-
den der Berufsschulen, Berufsfach schulen, Wirt-
schaftsschulen, Fachschulen und Fachakademien 
des Regierungsbezirks im Einvernehmen mit der 
Schulaufsichtsbehörde. 3Die Bezirksschülerspre-
cher führen die Geschäfte bis zur Wahl der neuen 
Bezirksschülersprecher weiter. 4§ 53 Abs. 3 Sa tz 1 
gilt entsprechend.“

 8. In der Überschrift des §  65 werden die Worte 
„Brauwesen und Getränketechnik“ d urch die 
Worte „Brau- und Getränketechnologie“ er-
setzt.

 9. § 67 wird aufgehoben.  

10.  Der bisherige § 68 wird § 67.

11. Es wird folgender § 68 eingefügt:

„§ 68

Ausbildungsrichtung Raum- und Objektdesign

(1) 1Bewerber können nur aufgenommen wer-
den, wenn sie eine

1. Meisterprüfung im Tischlerhandwerk oder

2. Meisterprüfung in einem gestaltenden Hand-
werk oder

3. staatliche Abschlussprüfung der Fachschule 
für Holztechnik oder

4. Industriemeisterprüfung in der Fachrichtung 
Holzverarbeitung oder

5. Gesellenprüfung im Tischlerhandwerk

erfolgreich abgelegt haben und in den Fällen 
der Nrn. 1 bis 4 eine mindestens dreijährige ein-
schlägige berufl iche Tätigkeit, im Fall der Nr. 5 
eine Hochschul- oder Fachhochschulreife sowie 
eine mindestens einjährige einschlägige berufl i-
che Tätigkeit, vorweisen können. 2Für Bewerber 
nach Satz 1 Nrn. 2 bis 5 setzt die Aufnahme au-
ßerdem das Bestehen einer Aufnahmeprüfung 
voraus.

(2) Während des letzten Halbjahres haben die 
Studierenden eine Projektarbeit zu fertigen, die in 
einem zeitlichen Rahmen von vier bis sechs Wo-
chen angefertigt wird.

(3) Die schriftliche Abschlussprüfung erstreckt 
sich auf den gesamten Unterrichtsstoff der Fächer

1. Darstellungstechniken: Bearbeitungszeit 240 
Minuten,

2. Interior Design: Bearbeitungszeit 360 Minu-
ten,

3. Objektdesign: Bearbeitungszeit 360 Minuten,

4. Visuelle Kommunikation: Bearbeitungszeit 
240 Minuten.

(4) Die praktische Abschlussprüfung erstreckt 
sich auf den gesamten Unterrichtsstoff des Fachs 
Werkstattarbeit mit einer Bearbeitungszeit von 
720 Minuten.

(5) Zur Abschlussprüfung werden andere Be-
werber nicht zugelassen.“

11. Die Anlagen werden wie folgt geändert:

a) Die Überschrift der Anlage 1.2 erhält folgen-
de Fassung:
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„Stundentafel für Fachakademien für Brau- 
und Getränketechnologie“.

b) Anlage 1.4 wird aufgehoben.

c) Die bisherige Anlage 1.5 wird Anlage 1.4.

d) Es wird eine Anlage 1.5 in der Fassung der 
Anlage zu dieser Verordnung eingefügt.

§ 2

Die Schulordnung für zweijährige Fachakademi-
en (Fachakademieordnung – FakO) vom 31. August 
1984 (GVBl S. 339, BayRS 2236-9-1-4-UK), zuletzt 
geändert durch § 1 dieser Verordnung, wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) § 64 wird aufgehoben.

b)  Die bisherigen §§ 65 bis 70 werden §§ 64 bis 
69.

2. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 1 wird aufgehoben.

b) Die bisherigen Nrn. 2 bis 6 werden Nrn. 1
bis 5.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Abs. 2 bis 6 werden Abs. 1
bis 5.

4. In § 6 Abs. 2 werden die Worte „, 1.2 und 1.4 bis 
1.6“ durch die Worte „und 1.3 bis 1.5“ ersetzt.

5. In § 8 Abs. 4 Satz 2 werden die Zahl „66“ durch 
die Zahl „65“ und die Zahl „67“ durch die Zahl 
„66“ ersetzt.

6. § 64 wird aufgehoben.

7. Die bisherigen §§ 65 bis 70 werden §§ 64 bis 69.

8. Die Anlagen werden wie folgt geändert:

a) Anlage 1.1 wird aufgehoben.

b) Die bisherigen Anlagen 1.2 bis 1.6 werden 
Anlagen 1.1 bis 1.5.

§ 3

1§ 1 dieser Verordnung tritt mit Wirkung vom 
1. August 2011 in Kraft. 2§ 2 tritt am 1. August 2012 
in Kraft.

München, den 19. November 2011

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Dr. Ludwig  S p a e n l e ,  Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Dr. Ludwig S p a e n l e 
Staatsminister
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Anlage
Anlage 1.5

Stundentafel für Fachakademien für Raum- und Objektdesign

Fächer

1. Studienjahr 2. Studienjahr

Wochen-
stunden

Jahres-
stunden

Wochen-
stunden

Jahres-
stunden

Pfl ichtfächer

Architektur- und Designgeschichte   2     80   2     80

Interior Design   6   240   8   320

Objektdesign   4   160   5   200

Konstruktion   4   160   2     80

Fertigung und Technologien   4   160   3   120

Technologie und Werkstoffe   2     80   –       –

Wahrnehmung und Gestaltung   3   120   2     80

Darstellungstechniken   4   160   4   160

CAD   2     80   2     80

Visuelle Kommunikation   2     80   2     80

Betriebs- und Volkswirtschaft 1)   2     80   2     80

Marketing   –       –   2     80

Projektmanagement   2     80   2     80

Fachenglisch   2     80   1     40

39 1560 37 1480

Zusatzfächer

für den Erwerb der Fachhochschulreife

Deutsch 1)

Englisch 1) 

Mathematik 1) 2)
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Hinweis

 Mit dem Gesetz zur Änderung des Bayerischen Hoch-
schulgesetzes, des Bayerischen Hochschulpersonalgeset-
zes und des Bayerischen Hochschulzulassungsgesetzes 
vom 23. Februar 2011 (GVBl S. 102) wurde das Bayerische 
Hochschulzulassungsgesetz geändert. Nachstehend wird 
der Wortlaut dieser Änderung abgedruckt:

„§ 3

Änderung des 
Bayerischen Hochschulzulassungsgesetzes

 Das Gesetz über die Hochschulzulassung in Bayern 
(Bayerisches Hochschulzulassungsgesetz – BayHZG) vom 
9. Mai 2007 (GVBl S. 320, BayRS 2210-8-2-WFK), zuletzt 
geändert durch § 3 des Gesetzes vom 7. Juli 2009 (GVBl 
S.  256), wird wie folgt geändert:

1. In Art. 1 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Zentralstelle 
für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS)“ durch die 
Worte „Stiftung für Hochschulzulassung (im Folgenden: 
Stiftung)“ ersetzt. 

2. Art. 3 Abs. 2 enthält folgende Fassung:

 „(2) Ist ein Studiengang in das Verfahren bei der 
Stiftung einbezogen worden, setzen die Hochschulen 
die Zulassungszahl durch Satzung nach Maßgabe von 
Art. 6 des Staatsvertrags über die Errichtung einer ge-
meinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung (GVBl 
2009 S. 186, BayRS 2210-8-1-2-WFK) – im Folgenden: 
Staatsvertrag – und den hierzu ergangenen Bestimmun-
gen fest.“

3. Dem Art. 4 wird folgender Abs. 3 angefügt:

 „(3) Bei der Feststellung der Aufnahmekapazität bleibt 
die Personalausstattung, die aus Mitteln von Bund-Län-
der-Programmen für Verbesserungen der Qualität in der 
Lehre fi nanziert wird, unberücksichtigt.“

4. Art. 5 wird wie folgt geändert:

a)  Abs. 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 Nr. 5 werden das Komma sowie die 
Worte „die über keine sonstige Studienberech-
tigung verfügen“ gestrichen.

  bb) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

   „2Die Hochschulen können zusätzlich zu den 
Vorabquoten nach Satz 1 bis zu 1 v. H. der zur 
Verfügung stehenden Studienplätze für Bewer-
berinnen und Bewerber abziehen, die einem von 
der Hochschule durch Satzung festgelegten, im 
öffentlichen Interesse zu berücksichtigenden 
oder zu fördernden Personenkreis angehören, 
insbesondere für Bewerberinnen und Bewer-
ber, die einem auf Bundesebene gebildeten A-, 
B- oder C-Kader eines Bundesfachverbands des 
Deutschen Olympischen Sportbunds angehören 
oder auf Grund sonstiger besonderer berechtigter 
Umstände an den Studienort gebunden sind.“ 

 cc)  Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden Sätze 3 
bis  5.

 dd)  Der bisherige Satz 5 wird Satz 6; die Worte 
„und 2“ werden durch die Worte „bis 3“ ersetzt. 

 ee)  Der bisherige Satz 6 wird Satz 7.

 ff)  Der bisherige Satz 7 wird Satz 8; die Worte 
„Satz 2“ werden durch die Worte „Satz 3“ er-
setzt. 

 gg)  Der bisherige Satz 8 wird Satz 9; nach der Zahl 
„3“ werden die Worte „und Satz 2“ eingefügt. 

 hh)  Der bisherige Satz 9 wird Satz 10. 

 ii)  Der bisherige Satz 10 wird Satz 11; die Zahl „2“ 
wird durch die Zahl „3“ ersetzt. 

b) Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

 aa)  In Satz 2 Nr. 3 werden nach dem Wort „Berufstä-
tigkeit“ ein Komma sowie die Worte „besondere 
Vorbildungen, praktische Tätigkeiten sowie au-
ßerschulische Leistungen und Qualifi kationen, 
die über die Eignung für den Studiengang, für 
den die Zulassung beantragt wird, besonderen 
Aufschluss geben“ eingefügt. 

 bb) Satz 3 wird aufgehoben.

 cc)  Die bisherigen Sätze 4 bis 7 werden Sätze 3 
bis 6.

c) Abs. 6 wird wie folgt geändert:

 aa)  In Satz 1 entfällt die Satznummerierung und die 
Zahl „4“ wird durch die Zahl „3“ ersetzt.

 bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

d)  In Abs. 7 werden die Worte „des Auswahlverfahrens 
der Hochschulen gemäß Art. 13 Abs. 1 Nr. 3 des 
Staatsvertrags und“ gestrichen. 

5. Art. 6 wird wie folgt geändert: 

a)  In Abs. 2 Satz 2 wird die Zahl „4“ durch die Zahl 
„3“ ersetzt. 

b)  In Abs. 3 wird die Zahl „2“ durch die Zahl „3“ er-
setzt. 

6. Art. 7 erhält folgende Fassung:

„Art. 7

Auswahlverfahren der 
Hochschulen nach dem Staatsvertrag

 (1) 1Beim Auswahlverfahren der Hochschulen gemäß 
Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Staatsvertrags fi ndet Art. 5 
Abs. 5 Satz 2 mit der Maßgabe Anwendung, dass die 
Hochschule neben der Durchschnittsnote der Hoch-
schulzugangsberechtigung mindestens einen weiteren 
Maßstab ihrer Auswahl zugrunde zu legen hat. 2Art. 5 
Abs. 5 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend. 

 (2) Im Auswahlverfahren der Hochschulen gemäß 
Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Staatsvertrags kann im 
Rahmen der Vorauswahl der Grad der Ortspräferenz 
berücksichtigt werden. 

 (3) 1Die Hochschule regelt die nähere Ausgestaltung 
des Auswahlverfahrens der Hochschulen gemäß Art. 10 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Staatsvertrags durch Satzung. 2In 
dieser kann festgelegt werden, dass für die Durchfüh-
rung von Studierfähigkeitstests im Sinn des Art. 5 Abs. 5 
Satz 2 Nr. 2 Gebühren von bis zu 100 € erhoben werden 
können; die Satzung regelt insbesondere die Höhe und 
Fälligkeit dieser Gebühren.“
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7. Es wird folgender Art. 7a eingefügt:

„Art. 7a

Serviceverfahren
 1Die Hochschule kann die Stiftung damit beauftragen, 
sie nach Maßgabe des Landesrechts bei der Durchfüh-
rung der Zulassungsverfahren nach Art. 4 des Staatsver-
trags zu unterstützen (Serviceverfahren). 2Dabei kann 
sie auch Befugnisse bei der Auswahl und Zulassung 
von Bewerberinnen und Bewerbern auf die Stiftung 
übertragen.“

8. Art. 8 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a)  In Nr. 3 wird der Schlusspunkt durch ein Komma 
ersetzt. 

b)  Es wird folgende Nr. 4 angefügt:

 „4.   die Grundsätze des Serviceverfahrens und der 
Teilnahme der Hochschulen am Serviceverfah-
ren nach Art. 7a geregelt werden.“

9. In Art. 11 Abs. 1 wird die Zahl „15“ durch die Zahl „12“ 
ersetzt.“

§ 4

Inkrafttreten

(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. März 2011 in Kraft.“
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2236.4.1-UK

Zusätzliche Zuschüsse an die Träger 
privater Berufsfachschulen für 

Altenpfl ege und Altenpfl egehilfe

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus

vom 29. November 2011 Az.: VII.7-5 H 9001.7-7b.89 603

1. Förderziele

Die Träger privater Berufsfachschulen für Altenpfl ege 
und Altenpfl egehilfe haben im Rahmen der staat lichen 
Schulfi nanzierung einen gesetzlichen Anspruch 
auf Betriebskostenzuschüsse (Art. 41 bzw. Art. 45 
 BaySchFG) und Schulgeldersatz (Art. 47 Abs. 3 bis 5 
BaySchFG).

Mittels zusätzlicher freiwilliger staatlicher Zuschüs-
se sollen die Träger dieser privaten Berufsfachschulen 
eine insgesamt verlässliche Finanzierungsgrundlage 
für die Altenpfl ege- und Altenpfl egehilfeausbildung 
erhalten, die die Wahl dieser Ausbildungsrichtungen 
in Anbetracht des aufgrund der demographischen Ent-
wicklung zu erwartenden Bedarfs an Altenpfl egekräf-
ten für junge Menschen attraktiv erhält.

Die zusätzlichen Zuschüsse an die Träger privater Be-
rufsfachschulen für Altenpfl ege und Altenpfl egehilfe 
sollen außerdem den Fortbestand kleinerer Schul-
standorte weitgehend sichern.

2. Begünstigter Empfängerkreis

Auf Antrag erhalten die Träger privater Berufsfach-
schulen für Altenpfl ege und Altenpfl egehilfe im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel zusätz-
liche Zuschüsse nach den im Folgenden dargestellten 
Grundsätzen.

3. Zuschussarten und Höhe

3.1 Klassenbezogener Zuschuss

Der Schulträger einer staatlich anerkannten Berufs-
fachschule für Altenpfl ege oder Altenpfl egehilfe erhält 
für Vollzeitklassen mit 13 oder mehr Schülerinnen bzw. 
Schülern einen Betrag von 19.000 Euro je Klasse und 
Schuljahr. Vollzeitklassen mit mindestens sechs und 
höchstens zwölf Schülerinnen bzw. Schülern erhalten 
einen jährlichen Betrag gemäß Tabelle:

Klassenstärke Betrag

6 10.000 Euro

7 11.500 Euro

8 13.000 Euro

9 14.500 Euro

10 16.000 Euro

11 17.000 Euro

12 18.000 Euro

Bildet eine Schule Klassen mit 12 oder weniger Schü-
lerinnen bzw. Schülern, hat der Schulträger unaufge-
fordert nachzuweisen, dass die Bildung dieser Klas-
sen aus schulorganisatorischen Gründen erforderlich 
war.

Ein Schulträger einer lediglich genehmigten Berufs-
fachschule für Altenpfl ege oder Altenpfl egehilfe erhält 
65 v. H. des klassenbezogenen Zuschusses für staat-
lich anerkannte Berufsfachschulen für Altenpfl ege und 
 Altenpfl egehilfe.

3.2 Schulbezogener Sockelbetrag

Für den notwendigen Personalaufwand und Schulauf-
wand einer staatlich anerkannten Berufsfachschule für 
Altenpfl ege oder Altenpfl egehilfe erhält der Schulträ-
ger außerdem einen Sockelbetrag in Höhe von 21 v. H. 
des Lehrpersonalaufwands. Der Lehrpersonalaufwand 
ist in entsprechender Anwendung der Art. 16 Abs. 1, 
Art. 18 BaySchFG und mit der Maßgabe zu ermitteln, 
dass der Versorgungszuschlag 25 v. H. beträgt. Die 
rechtliche und wirtschaftliche Stellung der Lehrkräfte 
muss nach Art. 97 Abs. 1 BayEUG genügend gesichert 
sein; ansonsten entfällt der Sockelbetrag für die betref-
fenden Unterrichtswochenstunden.

Ein Schulträger einer lediglich genehmigten Berufs-
fachschule für Altenpfl ege oder Altenpfl egehilfe erhält 
einen Sockelbetrag in Höhe von 13,65 v. H. des be-
schriebenen Lehrpersonalaufwands. Der Fördersatz 
für den Sockelbetrag erhöht sich auf 21 v. H., wenn 
eine lediglich genehmigte Berufsfachschule für Alten-
pfl ege oder Altenpfl egehilfe die Voraussetzungen des 
Art. 45 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG erfüllt.

4. Verfahren

4.1 Zuständigkeit

Die Regierungen sind für die Gewährung des Zu-
schusses sachlich zuständig.

4.2 Abrechnungsverfahren und Abschlagszahlungen

Für den klassenbezogenen Zuschuss sind die Rege-
lungen in § 22 Abs. 3 AVBaySchFG, für den schul-
bezogenen Sockelbetrag die Regelungen in § 18 in 
Verbindung mit § 12 AVBaySchFG entsprechend an-
zuwenden.

5. Prüfungsrecht

Die Regierungen sind nach pfl ichtgemäßem Ermessen 
gehalten, die den Meldungen zu Grunde liegenden 
Unterlagen zu prüfen. Die Schulen halten die Unter-
lagen hierfür bereit.

6. Freiwilligkeit

Die Förderung erfolgt ohne gesetzlichen Rechtsan-
spruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 
(Haushaltsvorbehalt). Es gelten die allgemeinen Be-
stimmungen, insbesondere Art. 44 BayHO und die 
Verwaltungsvorschriften hierzu.

 II. Bekanntmachungen der Bayerischen Staatsministerien für 
Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst
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7. Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Januar 2012 in 
Kraft. Sie ist bis zum Ablauf des 31. Dezember 2014 
befristet.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums für Un-
terricht und Kultus über den zusätzlichen Schulgeld-
ausgleich für Schülerinnen und Schüler privater Be-
rufsfachschulen für Altenpfl ege und Altenpfl egehilfe 
vom 11. Juli 2003 (KWMBl I S. 341), geändert durch 
Bekanntmachung vom 15. Dezember 2004 (KWMBl I 
2005 S. 54), tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2011 
außer Kraft.

Dr. Mü l l e r 
Ministerialdirektor
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